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DIE MENSCHENRECHTE

Ziel

Material

Zeitaufwand

Kopiervorlage "Menschenrechte", Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber,
Magazine/Zeitschriften/Fotos für anschließende Plakatcollage, Internetzugang

90 Minuten

Die Menschenrechtserklärung oder auch 
"UN-Menschenrechtscharta" genannt, ist 
eine Bezeugung in 30 Artikeln zu den all-
gemeinen Grundsätzen der Menschenrechte 
von den Vereinten Nationen. Die Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte von 1948 
legte den Grundstein für den internationalen 
Menschenrechtsschutz, denn zuvor waren 
Menschenrechte  grundsätzlich Gegenstand 
der nationalen Verfassungen. Der zweite 
Weltkrieg bedeutete schließlich die Wende. 
Die Menschenrechtserklärung der Verein-
ten Nationen beinhaltet Rechte, die jedem 
Menschen zustehen. Sie gelten unabhängig 
davon, ob man Staatsbürger eines Landes ist. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
ist jedoch kein völkerrechtlicher Vertrag und 
somit nicht verbindlich, jedoch beinhalten 
der für Mitgliedstaaten bindende Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte und der So-
zialpakt viele Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte.

In dieser Übung überlegen die SuS, welche 
Bedeutung die unterschiedlichen Rechte ha-
ben und warum diese notwendig sind. Später 
sollen sie SuS sich in ihren Gruppen mit einem 
einzigen Menschenrecht auseinandersetzen 
und durch weitere Recherche bearbeiten.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Kleingruppen

Wussten Sie, dass die erste Nieder-
schrift von Menschen- und Frei-

heitsrechten in Europa die sogenannten 
"Zwölf Artikel" sind. Diese Artikel stel-
len die Forderungen der Bauern im deut-
schen Bauernkrieg 1525 in Memmingen 
gegenüber dem Schwäbischen Bund dar. 
Die Zwölf Artikel forderten unter ande-
rem die Freiheit der Bauern und aller 
Menschen, die Abschaffung der willkür-
lichen Bestrafung und die Unterstüt-
zung der Armen.

Materialbedarf: hoch

Die SuS lernen die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" kennen und können 
daraus handlungspraktische Konsequenzen für den Umgang miteinander ableiten.

Internetzugang



2.4.2

Eine
saubere Umwelt 

ist ein
Menschenrecht.

Dalai Lama

Reflexion & Diskussion

• War es schwer, die Menschenrechte dar-
 zustellen?

• Welche Zeichnungen haben euch beson-
 ders gefallen?

• Welche Ideen waren gut?

• Wusstet ihr, dass all diese Rechte zur 
 Allgemeinen Erklärung der Menschen-
 rechten gehören?

• Wieviel wusstet ihr vorher über die Men-
 schenrechte?

• Welche Bedeutung haben die Menschen-
 rechte für euch? 

1. Lesen Sie die Artikel der Menschenrechtserklärung mit den SuS durch, damit die SuS 
 jeden Artikel schon einmal gehört haben. Im Anhang (7.28) finden Sie die Menschen-
 rechte in Leichter Sprache. 

2. Teilen Sie die SuS in Gruppen mit mindestens drei Personen auf.

3. Jedes Gruppenmitglied bekommt nun einen Artikel der Allgemeinen Erklärung der 
 Menschenrechte zugeteilt, darf dieses jedoch nicht den anderen zeigen. Der Artikel 
 wird nun von ihr/ihm zeichnerisch dargestellt und die anderen raten, um welches 
 Menschenrecht es sich handelt. 

4. Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes alle Menschenrechte geraten hat. Sie darf 
 sich nun ein Menschenrecht aussuchen, welches sie auf einem Plakat darstellt. Hierzu 
 dürfen eigene Fotos, Zeitungsartikel oder Zeichnungen benutzt werden. Geben Sie den 
 SuS auch die Möglichkeit, im Internet zu recherchieren.

5. Am Ende sollen alle fünf Gruppen ein Menschenrecht bearbeiten und der ganzen Klas-
 se anschließend vorstellen.

6. Diskussion der Ergebnisse. 

Übungsablauf

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Die Begriffe können auch pantomimisch 
 oder sprachlich, aber ohne die Wörter 
 des jeweiligen Artikels zu benennen, 
 erklärt werden.

• Diese Übung kann auch mit der ganzen 
 Klasse an der Tafel gespielt werden. Wer 
 das Menschenrecht als erstes errät, ist 
 anschließend mit Zeichnen dran.

Übungsverknüpfung

Alternativ können Sie diese Übung auch mit den Kinderrechten statt mit den Menschen-
rechten durchgehen. Diese wurden schon einmal in der Übung "Kinderrechte und ihre Bedeu-

tung" im Kapitel "Grundwerte" (2.1.5) behandelt.
Im Anhang (7.28) finden Sie die Menschenrechte in Leichter Sprache. 


